
Nr 51 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(1. Session der 14. Gesetzgebungsperiode) 

 

Vorlage der Landesregierung 

 

Gesetz 

 

vom .............................................................. , mit dem das Landes-Verfassungsgesetz 1999 

geändert und ein Gesetz über die Durchführung des Informationsverfahrens auf dem Gebiet 

der technischen Vorschriften (Salzburger Notifikationsgesetz) erlassen wird 

 

 

Der Salzburger Landtag hat beschlossen: 

 

Artikel I 

 

(Verfassungsbestimmung) 

 

Das Salzburger Landes-Verfassungsgesetz 1999, LGBl Nr 35, zuletzt geändert durch das Ge-

setz LGBl Nr 63/2008, wird geändert wie folgt: 

 

1. Im Art 22 wird nach Abs 1 eingefügt: 

„(1a) Soweit gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen vorausgehende Informationsverfahren 

oder Mitteilungen (Notifikationen) notwendig machen, darf ein Gesetzesbeschluss im Landtag 

erst gefasst werden, nachdem das dafür landesgesetzlich vorgesehene Verfahren durchgeführt 

worden ist.“ 

 

2. Im Art 57 wird angefügt: 

„(12) Art 22 Abs 1a in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr ...../2009 tritt mit .............................. 

in Kraft.“ 



 2 

Artikel II 

 

Gesetz über die Durchführung des Informationsverfahrens auf dem Gebiet der technischen 

Vorschriften (Salzburger Notifikationsgesetz) 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

§ 3 Notifikationsverfahren 

§ 4 Stillhaltefristen 

§ 5 Übermittlungs- und Evidenzstelle 

§ 6 Verfahren im Landtag 

§ 7 Hinweispflicht 

§ 8 Umsetzungshinweis 

§ 9 Inkrafttreten 

 

 

Anwendungsbereich 

 

§ 1 

 

Entwürfe von technischen Vorschriften oder von wesentlichen Änderungen solcher Vorschrif-

ten, für die nach gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen eine Notifikationspflicht besteht und 

die vom Landesgesetzgeber geregelt werden können, sind einem Notifikationsverfahren nach 

diesem Gesetz zu unterziehen. 

 

Begriffsbestimmungen 

 

§ 2 

 

Im Sinn dieses Gesetzes gelten als: 

1. Erzeugnisse: alle gewerblich hergestellten und alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse ein-

schließlich Fischprodukte; 

2. technische Spezifikationen: Spezifikationen, die in einem Schriftstück enthalten sind, das 

Merkmale für ein Erzeugnis vorschreibt, wie Qualitätsstufen, Gebrauchstauglichkeit, Sicher-

heit oder Abmessungen, einschließlich der Vorschriften über Verkaufsbezeichnung, Termi-

nologie, Symbole, Prüfungen und Prüfverfahren, Verpackung, Kennzeichnung und Beschrif-

tung des Erzeugnisses sowie über Konformitätsbewertungsverfahren; 
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3. sonstige Vorschriften: Vorschriften für ein Erzeugnis, die keine technische Spezifikation sind 

und die insbesondere zum Schutz der Verbraucher oder der Umwelt erlassen werden und 

die den Lebenszyklus des Erzeugnisses nach dem Inverkehrbringen betreffen, wie Vor-

schriften für Gebrauch, Wiederverwertung, Wiederverwendung oder Beseitigung, wenn die-

se Vorschriften die Zusammensetzung oder die Art des Erzeugnisses oder dessen Vermark-

tung wesentlich beeinflussen können; 

4. technische Vorschriften: technische Spezifikationen sowie sonstige Vorschriften einschließ-

lich der einschlägigen Verwaltungsvorschriften, deren Beachtung de jure oder de facto (Z 5) 

für das Inverkehrbringen oder die Verwendung im Landesgebiet verbindlich ist, sowie – vor-

behaltlich der Bestimmungen des § 3 Abs 4 – der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, mit 

denen die Herstellung, die Einfuhr, das Inverkehrbringen oder die Verwendung eines Er-

zeugnisses verboten werden; 

5. technische De-facto-Vorschriften: 

a) die Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, in denen entweder auf technische Spezifika-

tionen oder sonstige Vorschriften oder auf Berufskodizes bzw Verhaltenskodizes, die ih-

rerseits eine Verweisung auf technische Spezifikationen oder sonstige Vorschriften ent-

halten, verwiesen wird und deren Einhaltung eine Konformität mit den durch die genann-

ten Rechts- oder Verwaltungsvorschriften festgelegten Bestimmungen vermuten lässt; 

b) freiwillige Vereinbarungen, bei denen das Land Salzburg Vertragspartei ist und die im öf-

fentlichen Interesse die Einhaltung von technischen Spezifikationen und sonstigen Vor-

schriften mit Ausnahme der Vergabevorschriften im öffentlichen Beschaffungswesen be-

zwecken; 

c) die technischen Spezifikationen oder sonstigen Vorschriften, die mit steuerlichen oder fi-

nanziellen Maßnahmen verbunden sind, die auf den Verbrauch der Erzeugnisse Einfluss 

haben, indem sie die Einhaltung dieser technischen Spezifikationen bzw sonstigen Vor-

schriften fördern; dies gilt nicht für technische Spezifikationen oder sonstige Vorschriften, 

die die nationalen Systeme der sozialen Sicherheit betreffen; 

6. Entwürfe von technischen Vorschriften: Texte von technischen Spezifikationen oder sonsti-

gen Vorschriften einschließlich Verwaltungsvorschriften, die ausgearbeitet worden sind, um 

diese Spezifikation als technische Vorschrift festzuschreiben oder letztlich festschreiben zu 

lassen, und sich in einem Bearbeitungsstadium befinden, in dem noch wesentliche Ände-

rungen möglich sind; 

7. wesentliche Änderungen: Änderungen, die den Anwendungsbereich ändern, den ursprüngli-

chen Zeitpunkt für die Anwendung vorverlegen, Spezifikationen oder Vorschriften hinzufü-

gen oder verschärfen; 

8. ausführliche Stellungnahmen: Stellungnahmen der Europäischen Kommission oder eines 

Mitgliedstaates, die innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Notifikation eines Ent-

wurfs einer technischen Vorschrift bei der Europäischen Kommission zu diesem abgegeben 

werden und nach der die geplante Maßnahme Elemente enthält, die im Fall von technischen 
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Spezifikationen gemäß Z 2 oder sonstigen Vorschriften gemäß Z 3 den freien Warenverkehr 

im Rahmen des Binnenmarktes beeinträchtigen könnten. 

 

Notifikationsverfahren 

 

§ 3 

 

(1) Die Landesregierung hat Entwürfe von technischen Vorschriften oder von wesentlichen Än-

derungen solcher Vorschriften dem Bund zur Notifikation an die Europäische Kommission zu 

übermitteln. Wenn eine vollständige Umsetzung einer europäischen Norm erfolgen soll, reicht 

die Mitteilung aus, um welche Norm es sich handelt. Bestehen nach anderen völkerrechtlichen 

Verpflichtungen weitere Notifikationspflichten, so ist auch diesen nachzukommen. 

 

(2) Die Übermittlung zur Notifikation hat jedenfalls zu enthalten: 

1. den vollständigen Titel des Entwurfs, 

2. eine Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte des Entwurfs, 

3. die Gründe, die die Erlassung der betreffenden technischen Vorschrift oder deren wesentli-

che Änderung entsprechend dem Entwurf erforderlich machen. 

Gleichzeitig sind die hauptsächlich und unmittelbar betroffenen Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften anzuschließen, wenn diese für die Beurteilung der Tragweite des Entwurfs notwendig 

sind und sie nicht schon bei einer früheren Mitteilung zur Verfügung gestellt worden sind. Ein 

allfälliges ausdrückliches Verlangen um vertrauliche Behandlung ist zu begründen. 

 

(3) Zielt der Entwurf einer technischen Vorschrift oder einer wesentlichen Änderung einer sol-

chen Vorschrift insbesondere darauf ab, das Inverkehrbringen oder die Verwendung eines Stof-

fes, einer Zubereitung oder eines chemischen Erzeugnisses aus Gründen des Gesundheits-, 

Verbraucher- oder Umweltschutzes einzuschränken, hat die Übermittlung außerdem zu enthal-

ten: 

1. eine Zusammenfassung aller zweckdienlichen Angaben über die betroffenen Stoffe, Zube-

reitungen oder Erzeugnisse sowie über bekannte und erhältliche Substitutionsprodukte; 

2. soweit verfügbar, die Fundstellen dieser Angaben sowie Angaben über die zu erwartenden 

Auswirkungen dieser Maßnahme auf Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, wenn 

zweckmäßig mit einer Risikoanalyse. 

 

(4) Die Notifikationspflicht besteht nicht für Entwürfe von technischen Vorschriften oder von 

wesentlichen Änderungen solcher Vorschriften, wenn diese 

1. verbindliche Gemeinschaftsrechtsakte umsetzen, mit denen technische Spezifikationen in 

Kraft gesetzt werden; 



 5 

2. Verpflichtungen aus einem internationalen Übereinkommen erfüllen, durch das gemeinsame 

technische Spezifikationen in der Gemeinschaft in Kraft gesetzt werden; 

3. Schutzklauseln in Anspruch nehmen, die in verbindlichen Gemeinschaftsrechtsakten enthal-

ten sind; 

4. Art 8 Abs 1 der Richtlinie 92/59/EWG des Rates über die allgemeine Produktsicherheit an-

wenden; 

5. lediglich einem Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften nachkommen; 

6. lediglich eine technische Vorschrift gemäß § 2 Z 4 oder 5 zum Zweck der Beseitigung eines 

Handelshemmnisses entsprechend einem Antrag der Europäischen Kommission ändern; 

7. Maßnahmen betreffen, die im Rahmen des EG-Vertrages zum Schutz von Personen, insbe-

sondere von Dienstnehmern bei der Verwendung von Erzeugnissen für erforderlich gehalten 

werden, wenn diese Maßnahmen keine Auswirkungen auf die Erzeugnisse haben. 

 

(5) Abs 4 gilt nicht, wenn nach Maßgabe anderer völkerrechtlicher Verpflichtungen auch in die-

sen Fällen eine Notifikationspflicht besteht. 

 

Stillhaltefristen 

 

§ 4 

 

(1) Die jeweils zuständigen Landesbehörden haben dafür zu sorgen, dass vor dem Ablauf einer 

dreimonatigen Frist nach dem Eingang der Notifikation bei der Europäischen Kommission die 

technische Vorschrift nicht erlassen oder, soweit es sich um eine technische Vorschrift in einer 

freiwilligen Vereinbarung gemäß § 2 Z 5 handelt, diese nicht abgeschlossen wird. Die Landes-

regierung darf Gesetzesvorschläge, die technische Vorschriften oder wesentliche Änderungen 

solcher Vorschriften zum Gegenstand haben, frühestens nach dem Ablauf dieser Frist dem 

Landtag vorlegen. Diese Frist verlängert sich: 

1. auf vier Monate im Fall einer vom Land Salzburg beabsichtigten freiwilligen Vereinbarung 

gemäß § 2 Z 5 lit b, wenn innerhalb der Dreimonatsfrist eine ausführliche Stellungnahme 

abgegeben wird; 

2. auf sechs Monate in allen nicht von der Z 1 erfassten Fällen, wenn innerhalb der Dreimo-

natsfrist eine ausführliche Stellungnahme abgegeben wird; 

3. auf zwölf Monate, wenn die Europäische Kommission innerhalb der Dreimonatsfrist 

a) im Fall einer technischen Spezifikation oder sonstigen Vorschrift die Absicht bekanntgibt, 

für den gleichen Gegenstand eine Richtlinie, eine Verordnung oder eine Entscheidung im 

Sinn des Art 249 EG-Vertrag vorzuschlagen oder zu erlassen, oder 

b) bekanntgibt, dass der Entwurf einer technischen Vorschrift einen Gegenstand betrifft, für 

den dem Rat der Europäischen Gemeinschaft ein Vorschlag für eine Richtlinie, eine Ver-

ordnung oder eine Entscheidung im Sinn des Art 249 EG-Vertrag vorgelegt worden ist; 
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4. auf 18 Monate, wenn der Rat der Europäischen Gemeinschaft innerhalb der Stillhaltefrist 

gemäß Z 3 einen gemeinsamen Standpunkt festlegt. 

 

(2) Die Fristen gemäß Abs 1 Z 3 und 4 enden vorzeitig: 

1. wenn die Europäische Kommission mitteilt, dass sie auf ihre Absicht verzichtet, einen ver-

bindlichen Gemeinschaftsrechtsakt vorzuschlagen oder zu erlassen; 

2. wenn die Europäische Kommission die Rücknahme ihres Entwurfs oder Vorschlags mitteilt; 

oder 

3. sobald ein verbindlicher Gemeinschaftsrechtsakt von der Europäischen Kommission oder 

vom Rat der Europäischen Gemeinschaft erlassen worden ist. 

 

(3) Die Stillhaltefristen nach Abs 1 gelten nicht: 

1. wenn es notwendig ist, eine technische Vorschrift aus dringenden Gründen, die durch eine 

ernste und unvorhersehbare Situation entstanden sind und die sich auf den Schutz der Ge-

sundheit von Menschen und Tieren, auf die Erhaltung von Pflanzen oder auf die Sicherheit 

beziehen, ohne die Möglichkeit einer vorherigen Konsultation in kürzester Frist auszuarbei-

ten, um sie unverzüglich zu erlassen und in Kraft zu setzen. Die Dringlichkeit dieser Maß-

nahme ist im Ersuchen um Notifikation gemäß § 3 Abs 1 zu begründen; 

2. für Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die in Bezug auf ein Herstellungsverbot erlassen 

werden, sofern diese Bestimmungen den freien Warenverkehr nicht behindern; 

3. für technische Spezifikationen und sonstige Vorschriften gemäß § 2 Z 5 lit c. 

 

(4) Abs 1 Z 3 und 4 sowie Abs 2 gelten nicht für freiwillige Vereinbarungen gemäß § 2 Z 5 lit b. 

 

(5) Während der Stillhaltefristen eingelangte Bemerkungen und Stellungnahmen der Europäi-

schen Kommission oder eines Mitgliedstaates sind bei der weiteren Bearbeitung der techni-

schen Vorschrift soweit wie möglich zu berücksichtigen. Berichte und Stellungnahmen an die 

Europäische Kommission sind erforderlichenfalls gemäß § 3 Abs 1 zu übermitteln. 

 

(6) Die endgültig erlassene technische Vorschrift ist unverzüglich gemäß § 3 Abs 1 an die Eu-

ropäische Kommission zu übermitteln. 
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Übermittlungs- und Evidenzstelle 

 

§ 5 

 

(1) Entwürfe von technischen Vorschriften oder von wesentlichen Änderungen solcher Vor-

schriften, die von Landesbehörden zu erlassen oder in freiwilligen Vereinbarungen gemäß § 2 

Z 5 lit b enthalten sind, sind von den zur Erlassung solcher technischer Vorschriften oder zum 

Abschluss der freiwilligen Vereinbarungen zuständigen anderen Landesbehörden der Landes-

regierung zur Durchführung des Notifikationsverfahrens gemäß § 3 zu übermitteln. Dies gilt für 

endgültig erlassene technische Vorschriften sinngemäß. 

 

(2) Die Landesregierung hat das vom Bund bestätigte Eingangsdatum der Notifikation sowie 

Bemerkungen und Stellungnahmen der Europäischen Kommission oder eines Mitgliedstaates 

zu notifizierten Entwürfen anderer Landesbehörden diesen unverzüglich mitzuteilen. 

 

Verfahren im Landtag 

 

§ 6 

 

(1) Gesetzesvorschläge, die technische Vorschriften oder wesentliche Änderungen solcher 

Vorschriften zum Gegenstand haben und als Anträge von Abgeordneten oder von Ausschüs-

sen an den Landtag gelangen, sind vom Landtag der Landesregierung zur Durchführung des 

Notifikationsverfahrens gemäß § 3 zu übermitteln. Das Gleiche gilt für Gesetzesvorschläge der 

Landesregierung, wenn bei der Behandlung im Landtag eine bereits einem Notifikationsverfah-

ren unterzogene technische Vorschrift wesentlich geändert oder eine solche neu aufgenommen 

wird. 

 

(2) Die Landesregierung hat in den Fällen des Abs 1 das vom Bund bestätigte Eingangsdatum 

der Notifikation sowie Bemerkungen und Stellungnahmen der Europäischen Kommission oder 

eines Mitgliedstaates dem Landtag mitzuteilen. 

 

(3) Der Landtag hat dafür zu sorgen, dass vor Ablauf der Stillhaltefristen gemäß § 4 die techni-

sche Vorschrift nicht beschlossen wird. Während der Stillhaltefristen eingelangte Bemerkungen 

und Stellungnahmen der Europäischen Kommission oder eines Mitgliedstaates sind bei der 

weiteren Behandlung der technischen Vorschrift im Landtag soweit wie möglich zu berücksich-

tigen. Berichte und Stellungnahmen an die Europäische Kommission sind erforderlichenfalls 

gemäß § 3 Abs 1 zu übermitteln. 
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Hinweispflicht 

 

§ 7 

 

In der Kundmachung von Gesetzen und Verordnungen, die eine notifizierte technische Vor-

schrift enthalten, ist in geeigneter Weise auf die Durchführung des Notifikationsverfahrens hin-

zuweisen. 

 

Umsetzungshinweis 

 

§ 8 

 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 22. Juni 1998, ABl L 24, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998, ABl L 217, und der Richtlinie 2006/96/EG 

des Rates vom 20. November 2006, ABl L 363, über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet 

der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften über die Dienste der Informati-

onsgesellschaft. 

 

Inkrafttreten 

 

§ 9 

 

Dieses Gesetz tritt mit ........................................... in Kraft. 
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Erläuterungen 

 

1. Allgemeines: 

Der Gesetzentwurf zur Änderung des Landes-Verfassungsgesetzes und zur Erlassung eines 

Salzburger Notifikationsgesetzes dient der gesetzlichen Umsetzung der Richtlinie 98/34/EG, 

die die Übermittlung (Notifikation) von technischen Vorschriften an die EU-Kommission und 

eine daran anknüpfende (grundsätzlich) dreimonatige Stillhaltefrist vor der Normerlassung vor-

sieht, um der EU-Kommission sowie über diese auch den anderen Mitgliedstaaten Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu geben und so das Entstehen ungerechtfertigter Handelshemmnisse be-

reits präventiv zu verhindern. 

Bislang wurde den Anforderungen dieser Richtlinie durch die Verwaltungspraxis in Salzburg 

Rechnung getragen. Nach der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) ist dies je-

doch nicht ausreichend, sondern muss die Anwendung der in der Richtlinie enthaltenen Vorga-

ben durch einen außenwirksamen Rechtsumsetzungsakt in den Mitgliedstaaten gewährleistet 

werden (vgl zB EuGH 6.5.1980, 102/79, Kommission/Belgien, Slg 1980, 1473; 10.5.2001, C-

144/99, Kommission/Niederlande, Slg 2001, I-3541). Der Bundesgesetzgeber (vgl Notifikati-

onsgesetz 1999, BGBl Nr 183) und andere Landesgesetzgeber haben deshalb bereits die 

Richtlinie 98/34/EG umsetzende Gesetze erlassen. 

Die Schaffung eines entsprechenden Salzburger Landesgesetzes bedeutet unabhängig von 

der gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtung auch einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bür-

ger: Wenn eine nach der Richtlinie 98/34/EG zu notifizierende Vorschrift nicht notifiziert wird, ist 

die Vorschrift nach der Rechtsprechung des EuGH unwirksam (EuGH 30.4.1996, C-194/94, 

CIA Security International, Slg 1996, I-2201). Diese Unwirksamkeit leitet der EuGH aus der 

unmittelbaren Anwendbarkeit der Richtlinie ab. Eine Richtlinie kann aber nur dann unmittelbar 

anwendbar sein, wenn keine gehörige Umsetzung ins innerstaatliche Recht erfolgt ist (vgl dazu 

zB Bernhard/Madner, Das Notifikationsverfahren nach der Informationrichtlinie, JRP 1998, 87 

FN 109; Korinek, Die doppelte Bedingtheit von gemeinschaftsrechtsausführenden innerstaatli-

chen Rechtsvorschriften, in FS Öhlinger [2004] 133). Erfolgt nun eine entsprechende Umset-

zung in Salzburg – wie es bei Gesetzwerden des Entwurfs der Fall wäre – dann führt ein Notifi-

kationsmangel nicht mehr zur Unanwendbarkeit der nicht oder fehlerhaft notifizierten Vorschrift; 

vielmehr kann sich der Rechtsunterworfene auf die Anwendbarkeit der Normen verlassen, die 

im Landesgesetzblatt kundgemacht worden sind, und gewinnt dadurch an Rechtssicherheit. 

Ein Notifikationsmangel bedeutet dann lediglich eine vom Verfassungsgerichtshof aufgreifbare 

Landesverfassungswidrigkeit des betreffenden Landesgesetzes (Verstoß gegen den vorge-

schlagenen neuen Art 22 Abs 1a L-VG) oder – wegen Verstoßes gegen das Salzburger Notifi-

kationsgesetz – eine Gesetzeswidrigkeit der betreffenden Verordnung (so ausdrücklich VfSlg 

17.560/2005). 
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2. Verfassungsrechtliche Grundlage: 

Verfassungsautonomie des Landes. Das Notifikationsgesetz kommt nur in Bezug auf Vorschrif-

ten zur Anwendung, die vom Landesgesetzgeber regelbar sind (siehe § 1). Technische Vor-

schriften in freiwilligen Vereinbarungen des Landes (§ 2 Z 5 lit b) betreffend gilt, dass der Lan-

desgesetzgeber auch die Privatwirtschaftsverwaltung des Landes regeln kann. Er kann somit 

auch regeln, an welchen Vereinbarungen (mit welchen Inhalten) sich das Land beteiligen darf. 

Damit ist die Regelbarkeit durch den Landesgesetzgeber im Sinn des § 1 jedenfalls mittelbar 

gegeben. Dass der Landesgesetzgeber kompetent sein muss, die in der Vereinbarung enthal-

tenen technischen Vorschriften selbst zu treffen, ist nicht Voraussetzung. 

 

3. EU-Konformität: 

Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung der im § 8 genannten Richtlinie. 

 

4. Kosten: 

Da die Informationsverfahren erforderlichenfalls bereits durchgeführt werden, entsteht dem 

Land kein zusätzlicher Aufwand. Die Gemeinden sind davon nicht betroffen. Der Aufwand des 

Bundes ergibt sich aus gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen der Republik Österreich. 

 

5. Ergebnis des Begutachtungsverfahrens: 

Gegen das Gesetzesvorhaben wurden keine Einwände erhoben. 

Eine von der Abteilung 10 angeregte Ergänzung der Erläuterungen wurde vorgenommen. Den 

vom Bund geäußerten Zweifeln, ob – wie unter Pkt 1 „Allgemeines“ ausgeführt – die gesetzli-

che Umsetzung der Informationsrichtlinie dazu führt, dass die Rechtsfolge der absoluten Nich-

tigkeit einer zu Unrecht nicht notifizierten Vorschrift abgewendet wird, ist entgegenzuhalten, 

dass zumindest der Verfassungsgerichtshof – der Europäische Gerichtshof hat sich bislang 

dazu nicht geäußert – von dieser Umsetzungswirkung ausgeht (vgl VfSlg 17.560/2005). 

 

6. Zu einzelnen Bestimmungen: 

 

Zu Artikel I: 

Die Notwendigkeit einer verfassungsrechtlichen Grundlage für das Notifikationsverfahren ergibt 

sich daraus, dass das Gesetzgebungsorgan Landtag dadurch gehalten wird, bei Ausübung 

seiner verfassungsmäßigen Zuständigkeit in bestimmter Weise vorzugehen. Der Gang des 

Gesetzgebungsverfahrens wird durch die Stillhaltefrist gehemmt und die Autonomie des Lan-

desgesetzgebers durch die Pflicht beschränkt, bei der Erzeugung technischer Vorschriften 

Einwände der Kommission und anderer Mitgliedstaaten so weit wie möglich zu berücksichtigen. 

Auch die im § 6 Abs 1 vorgesehene Übermittlung von Gesetzesinitiativen im Landtag an die 
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Landesregierung zum Zweck der Notifikation erfordert angesichts der Gewaltenteilung eine 

landesverfassungsrechtliche Deckung. 

Art 22 Abs 1a L-VG erfasst von seinen Tatbestandsvoraussetzungen her nicht auch die Notifi-

kation gesetzlich geregelter Beihilfen im Sinn von Art 88 Abs 3 EGV. Im Fall von Beihilfen muss 

nämlich die Notifikation nicht bereits zu einem Zeitpunkt erfolgen, wo noch wesentliche Ände-

rungen möglich sind (so aber Art 1 Z 12 der Richtlinie 98/34/EG), sprich bei Landesgesetzen 

vor der Beschlussfassung im Landtag, sondern besteht lediglich ein „Durchführungsverbot“, dh 

es hat der letzte Teilakt des Normerzeugungsverfahrens vor der endgültigen Entscheidung der 

EU-Kommission zu unterbleiben; dies ist bei Gesetzen deren Kundmachung (vgl zB Sutter in 

Mayer [Hrsg], EU- und EG-Vertrag [2005] Art 88 EGV Rz 67). 

 

Zu Artikel II: 

 

Zu § 1: 

Siehe die Ausführungen unter Pkt 2. 

 

Zu § 2: 

Die im Art 1 der Richtlinie 98/34/EG enthaltenen wichtigsten Begriffsbestimmungen werden im 

§ 2 übernommen. Lediglich Bestimmungen (etwa betreffend das Normenwesen oder Informati-

onsdienste), die ausschließlich in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallen, werden – 

mangels Bezug zum Landesrecht – nicht übernommen. 

 

Zu § 3: 

Wie ein Notifikationsverfahren durchzuführen ist und in welchen Fällen ein solches nicht erfor-

derlich ist, ergibt sich aus den Art 8 und 10 der Richtlinie 98/34/EG. Diese Bestimmungen wer-

den hier umgesetzt. Die Übermittlung aller aus Österreich zu notifizierenden Vorschriften hat 

gegenüber der EU-Kommission durch den Bund zu erfolgen, dem die dem Salzburger Notifika-

tionsgesetz unterliegenden Vorschriften zum Zweck der Notifikation einheitlich von der Landes-

regierung zu übermitteln sind. Dabei handelt es sich nicht um eine Mitwirkung von Bundesor-

ganen im Sinn von Art 97 Abs 2 B-VG, die – so von einer ministeriellen Zuständigkeit seitens 

des Bundes ausgegangen wird – angesichts des Erkenntnisses VfSlg 9536/1982 unzulässig 

wäre, weil schon EU-rechtlich vorgegeben ist, dass Richtlinien an die Mitgliedstaaten gerichtet 

sind und Umsetzungsmaßnahmen von Teilstaaten somit über gesamtstaatliche Organe an die 

EU-Kommission zu kommunizieren sind. 
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Zu § 4: 

Kern des im Entwurf vorliegenden Gesetzes bildet die Stillhaltefrist, die im Regelfall drei Mona-

te beträgt und sich bis auf 18 Monate verlängern kann. In Notstandsfällen, die Sofortmaßnah-

men erfordern, ist eine solche Frist nicht zu beachten (Abs 3 lit a). Als Beispiel für technische 

Spezifikationen und sonstige Vorschriften gemäß § 2 Z 5 lit c, für die die Stillhaltefrist auch 

nicht gilt, sind etwa wohnbauförderungsrechtliche Regelungen anzuführen, die die Förderungs-

gewährung an technische energetische Mindestvoraussetzungen knüpfen. 

 

Zu § 5: 

Hier geht es um jene Entwürfe technischer Vorschriften, die keine Gesetzesentwürfe sind. Es 

erscheint zweckmäßig, das Notifikationsverfahren einheitlich über die Landesregierung abzu-

wickeln. Deshalb haben andere Landesbehörden, die dem Salzburger Notifikationsgesetz un-

terliegende technische Vorschriften ausarbeiten, die entsprechenden Entwürfe der Landesre-

gierung zu übermitteln. (In der mittelbaren Bundesverwaltung ist nach dem Notifikationsgesetz 

des Bundes vorzugehen, sprich die Entwürfe sind direkt dem BMWFJ zu übermitteln.) 

 

Zu § 6: 

Diese Bestimmung regelt das Verfahren, welches einzuhalten ist, wenn technische Vorschriften 

auf Grund von Gesetzesinitiativen im Landtag ergehen. Auch in diesen Fällen soll dem Gedan-

ken der Einheitlichkeit entsprechend das Notifikationsverfahren über die Landesregierung lau-

fen. Die Verpflichtung, Stellungnahmen der EU-Kommission oder eines Mitgliedstaates so weit 

wie möglich zu berücksichtigen, ergibt sich aus Art 8 Abs 2 der Richtlinie 98/34/EG. Zwar 

scheint es EU-rechtlich zulässig, einer solchen Stellungnahme nicht Rechnung zu tragen, doch 

wird es dafür einer besonderen Rechtfertigung bedürfen. 

 

Zu § 7: 

Es erfolgt eine Umsetzung von Art 12 der Richtlinie 98/34/EG. 

 

Die Landesregierung stellt sohin den 

Antrag, 

der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Das vorstehende Gesetz wird zum Beschluss erhoben. 

 

2. Die Gesetzesvorlage wird dem Verfassungs- und Verwaltungsausschuss zur Beratung, Be-

richterstattung und Antragstellung zugewiesen. 


